
Deklaration der versicherten Sachen und Kosten für die 
Inhaltsversicherung - Fassung 2022 
Formular 1197; Stand 06/2022 

Abkürzungen: 
F = Feuer; E = Einbruchdiebstahl, Vandalismus und Raub; W = Leitungswasser; S = Sturm / Hagel; N = weitere Elementargefahren;  
C = Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Ruß, Überschalldruckwellen; U = unbenannte 
Gefahren; T = Ergänzende Gefahren für Schäden an elektrotechnischen oder elektronischen Anlagen und Geräten; G = Glasbruch; 
V = Transporte im Werkverkehr; VS = Versicherungssumme; SB = Selbstbeteiligung; ● = vereinbart;  =   versichert. 

Die Deklaration der versicherten Sachen und Kosten für die Inhaltsversicherung enthält die pauschalen Einschlüsse und weitere generelle 
Vereinbarungen wie z.B. Entschädigungsgrenzen. Sofern die Entschädigungsgrenzen erhöht wurden, ist dies dem Versicherungsschein zu 
entnehmen. 

Versicherungsschutz besteht für die im Antrag und im Versicherungsschein genannten versicherten Sachen und Gefahren. Sofern eine oder 
mehrere Gefahren nicht vereinbart sind, entfallen für diese Gefahren die nachfolgenden Bestimmungen nach Pos. 1 bis Pos. 6.8. 

Pos. 
Versichert sind einschließlich fremden Eigentums summarisch (d. h. Pos. 1 bis 3 gelten als eine Position) innerhalb 
des Versicherungsortes (Teil B16 VFS): 

1 
die kaufmännische und technische Betriebseinrichtung nach (Teil B1-1.1 VFS und Teil B1-1.2 VFS) einschließlich Registrier-
kassen und Kassensysteme sowie Automaten, jedoch ohne Sachen nach Teil B1-6 VFS; 

2 die gesamten Vorräte; 

3 Vorsorge zum Ausgleich für eine etwaige Unterversicherung. 

Pos. 
4 

Zusätzlich zur Pos. 1 bis 3 sind versichert auf Erstes Risiko 
Entschädigungs-

grenze bis 
F E W S N C U T G V

4.1 
Kosten der Ermittlung und Feststellung eines vom Versicherer zu 
ersetzenden Schadens (Teil B2-3.1.1 VFS) 

Summarisch  
in einer Position bis 

100% der VS, 
mind. 50.000 EUR, 

max. 5.000.000 EUR 

● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.2 Aufräumungs- und Abbruchkosten (Teil B2-3.2.1 VFS) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.3 Bewegungs- und Schutzkosten (Teil B2-3.2.2 VFS) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.4 Feuerlöschkosten (Teil B2-3.2.3 VFS) ●

4.5 
Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen 
(Teil B2-3.3 VFS) 

● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.6 
Dekontamination- und Entsorgungskosten für Erdreich 
(Teil B2-3.4 VFS) 

● ● ● ● ● ● ● ●

4.7 
Sachverständigenkosten, soweit der entschädigungspflichtige 
Schaden 10.000 EUR übersteigt (Teil B2-3.5 VFS) 

● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.8 Mehrkosten infolge Preissteigerungen (Teil B2-3.6 VFS) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.9 
Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen 
(Teil B2-3.7 VFS) 

● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.10 Mehrkosten durch Technologiefortschritt (Teil B2-3.8 VFS) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.11 Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen (Teil B2-3.9 VFS) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.12 
Transport- und Lagerkosten für die Dauer von max. 24 Monate 
(Teil B2-3.10 VFS) 

● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.13 Mehrkosten bei Rückreise (Teil B2-3.11 VFS) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.14 
An der Außenseite des Gebäudes angebrachte Sachen 
(Teil B2-3.12 VFS) 

● ● ● ● ● ● ●

4.15 
Wiederherstellungskosten für Geschäftsunterlagen, serienmäßig 
hergestellte Standardprogramme, individuelle Programme, individu-
elle Daten und individuelle Datenträger (Teil B2-3.13 VFS) 

● ● ● ● ● ● ●

4.16 
Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden  
(Teil B2-3.14 VFS) 

● ● ● ● ● ● ●

4.17 
Wiederherstellungskosten für Muster, Anschauungsmodelle usw. 
zum Zeitwert oder gemeiner Wert (Teil B2-3.15 VFS) 

● ● ● ● ● ● ●

4.18 
Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen und Besuchern zum 
Zeitwert (Teil B2-3.16 VFS) 

●

4.19 
Gebäudeschäden sowie Schäden an Schaukästen und Vitrinen - 
ausgenommen Verglasungen - (Teil B2-3.17 VFS) 

 ●

4.20 
Schlossänderungskosten an Türen, Tore und Fenster 
(Teil B2-3.18 VFS) 

 ●

4.21 Schlüsselverluste für besondere Behältnisse (Teil B2-3.19 VFS)  ●

4.22 Mehrkosten für beschleunigte Wiederherstellung (Teil B2-3.20 VFS) 10.000 EUR ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.23 
Kosten der Ermittlung und Feststellung eines vom Versicherer nicht 
zu ersetzenden Schadens (Teil B2-3.1.2 VFS) 

10.000 EUR ● ● ● ● ● ● ● ● ●



Pos. 
4 

Zusätzlich zur Pos. 1 bis 3 sind versichert auf Erstes Risiko 
Entschädigungs-

grenze bis 
F E W S N C U T G V

4.24 
Kosten für eine Psychologische Erstberatung und Behandlung 
(Teil B2-3.21 VFS) 

10.000 EUR 
● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.25 
Freiwillige Zuwendungen zur Schadensbekämpfung 
(Teil B2-3.22 VFS) 

10.000 EUR 
● ● ● ● ● ● ● ● ●

4.26 
Mehrkosten für energetische Modernisierung und ökologisch nach-
haltige Erneuerung (Teil B2-3.23 VFS) 

10.000 EUR ● ● ● ● ● ● ● ●

4.27 
Kosten für provisorische Maßnahmen zum Schutz versicherter 
Sachen (Teil B2-3.24 VFS) 

10.000 EUR ● ● ● ● ● ● ●  ●

4.28 
Bargeld, Urkunden wie z.B. Sparbücher und sonstige Wertpapiere 
(Teil B2-3.25 VFS) 

4.28.1 

in verschlossenen Panzergeldschränken, gepanzerten Geldschrän-
ken, mehrwandigen Stahlschränken, jeweils mit einem Mindestge-
wicht von 300 kg oder Verankerung nach Vorgaben des Herstellers 
im Boden und / oder Mauerwerk, oder Einmauerschränken 
(Wandtresore) mit mehrwandiger Tür (Teil B2-3.25 (1) VFS) 

30.000 EUR ● ● ● ● ● ● ●

4.28.2 

unter anderem Verschluss in verschlossenen Behältnissen (nicht 
jedoch in Behältnissen nach Teil B16-9), die erhöhte Sicherheit 
bieten und zwar auch gegen die Wegnahme der Behältnisse selbst 
(Teil B2-3.25 (2) VFS) 

5.000 EUR ● ● ● ● ● ● ●

4.28.3 

in Registrierkassen, elektrische und elektronische Kassen, elektroni-
sche Kassensysteme zur Zahlungsabwicklung in geschlossenen 
Cashsystemen, Rückgeldgeber und Automaten aller Art mit Geldein-
wurf einschließlich Geldwechsler (Teil B2-3.25 (3) VFS) 

1.000 EUR ● ● ● ● ● ● ● ●

4.28.4 
außerhalb von Behältnissen (offen), jedoch innerhalb von verschlos-
senen Geschäfts- und Lagerräumen (Teil B2-3.25 (4) VFS) 

1.000 EUR ● ● ● ● ● ● ●

4.29 Nicht betriebsübliche Waren und Vorräte (Teil B2-3.26 VFS) 
10% der VS 

max. 50.000 EUR 
● ● ● ● ● ● ●

4.30 
Versicherte Sachen und Kosten auf neu hinzukommenden  
Versicherungsorten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland  
(Teil B16-4 VFS) 

100% der VS 
max. 250.000 EUR 

●  ● ●  ●

4.31 
Versicherte Sachen und Kosten auf neu hinzukommenden Versiche-
rungsorten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland jedoch nicht 
in Containern sowie auf Baustellen / in Baubuden (Teil B16-4 VFS) 

100% der VS 
max. 50.000 EUR 

 ●   ●  ● ●

4.32 Sachen im Freien, SB 150 EUR (Teil B2-3.27 VFS) 10.000 EUR  ●  ● ●

4.33 
Aufbruchschäden bei Alarm eines Gefahrenmelders 
(Teil B2-3.29 VFS) 

10.000 EUR ●

4.34 Wiederbefüllen von Löscheinrichtungen (Teil B2-3.30 VFS) 10.000 EUR ●

4.35 

Verluste an Bargeld, Vorräten und sonstigen Sachen durch Raub 
innerhalb des Versicherungsortes (Teil B5-5 VFS) sowie Raub auf 
Transportwegen innerhalb Europas unter der Voraussetzung, dass 
nicht mehrere Transporte gleichzeitig unterwegs sind 
(Teil B5-6 VFS) 

50.000 EUR  ●

4.36 Kartenmissbrauch nach einem Einbruchdiebstahl (Teil B5-4 VFS) 10.000 EUR  ●

4.37 Kartenmissbrauch nach einem Raub (Teil B5-7 VFS) 10.000 EUR  ●

4.38 
Wasserverlust, Verlust von Wärme tragenden Flüssigkeiten, 
Gasverlust (Teil B2-3.31 VFS) 

10.000 EUR   ●

4.39 Rohrverstopfung nach Nässeschaden (Teil B2-3.32 VFS) 10.000 EUR   ●

4.40 
Zusätzliche Kosten für die Gefahr Ergänzende Gefahren für Schä-
den an elektrotechnischen oder elektronischen Anlagen und Geräten 
wie z.B. Eichkosten oder Bergungsarbeiten (Teil B2-3.33 VFS) 

10% der VS 
mind. 25.000 EUR 
max. 250.000 EUR 

       ●

4.41 
Ergänzende Gefahren für Schäden an Daten und Datenträgern 
(Teil B13 VFS) 

25.000 EUR        ●

4.42 

Zusätzliche Kosten und Einschlüsse für die Gefahr Glasbruch wie 
z.B. Kran- und Gerüstkosten, künstlerisch bearbeitete Scheiben 
oder Beseitigung von Schäden an ausgestellten Waren und Dekora-
tionsmitteln (Teil B2-3.34 VFS) 

100% der VS 
mind. 25.000 EUR, 
max. 50.000 EUR 

        ●



Pos. 
4 

Zusätzlich zur Pos. 1 bis 3 sind versichert auf Erstes Risiko 
Entschädigungs-

grenze bis 
F E W S N C U T G V

4.43 
Kosten der Ermittlung und Feststellung eines vom Versicherer zu 
ersetzenden Schadens (Teil B2-3.1.1 VFS) 

Summarisch  
in einer Position bis 

100% der VS 
für Transporte im 

Werkverkehr, 
max. 25.000 EUR 

         ●

4.44 
Aufräumungskosten zum Zwecke der Bergung und / oder Beseiti-
gung sowie Vernichtung von versicherten Sachen 
(Teil B2-3.35.1 VFS) 

         ●

4.45 Mehrkosten durch Preissteigerungen (Teil B2-3.6 VFS)          ●

4.46 Mehrkosten durch Technologiefortschritt (Teil B2-3.8 VFS)          ●

4.47 Mehrkosten für beschleunigte Wiederherstellung (Teil B2-3.20 VFS)          ●

4.48 
Freiwillige Zuwendungen zur Schadensbekämpfung 
(Teil B2.3.22 VFS) 

         ●

4.49 
Mehrkosten im Geschäftsbetrieb des Versicherungsnehmers als 
unmittelbare Folge eines ersatzpflichtigen Schadens - nur eigenes 
Interesse des Versicherungsnehmers - (Teil B2-3.35.2 VFS) 

         ●

4.50 
Beseitigung von Schäden an Gebäuden sowie Schlossänderungen 
und Bewachungskosten (Teil B2-3.35.3 VFS) 

         ●

4.51 
Kosten des Havariekommissars oder des Sachverständigen, wenn 
nachträglich festgestellt wird, dass kein ersatzpflichtiger Schaden 
eingetreten ist (Teil B2-3.35.4 VFS) 

         ●

Pos. 
5 

Die Entschädigung für Sachen nach Pos. 1 bis 3 ist begrenzt für Versichert bis F E W S N C U T G V

5.1 
Außenversicherung für versicherte Sachen und Kosten innerhalb 
Europas (Teil B16-3 VFS) 

100% der VS 
max. 1.000.000 EUR 

●  ● ●  ●

5.2 
Außenversicherung für versicherte Sachen und Kosten innerhalb 
Europas, nicht jedoch in Containern sowie auf Baustellen / in  
Baubuden (Teil B16-3 VFS) 

100% der VS 
max. 50.000 EUR 

 ●   ●  ● ●

5.3 Seng- und Schmorschäden (Teil B4-6 VFS) 
100% der VS 

max. 50.000 EUR 
●

5.4 Verderb von Waren und Vorräten (Teil B2-3.28 VFS) 10.000 EUR ●

5.5 Schäden am Schaufensterinhalt (Teil B5-2 VFS) 10.000 EUR  ●

5.6 Sachen in Schaukästen und Vitrinen (Teil B5-8 VFS) 10.000 EUR  ●

5.7 
Diebstahl von nicht versicherungspflichtigen Geschäftsfahrräder 
innerhalb Europas (Teil B5-9 VFS) 

5.000 EUR  ●

Pos. 
6 

Sonstige Erweiterungen Versichert F E W S N C U T G V

6.1 
Grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles  
(Teil A12-1.2 VFS) 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6.2 Schäden durch Blindgänger (Teil B3-2.1 Absatz 2 VFS)  ●

6.3 
Überspannung, Überstrom und Kurzschluss durch Blitz; 
SB 250 EUR (Teil B4-3 VFS) 

 ●

6.4 
Unterversicherungsverzicht für Schäden bis 100.000 EUR 
(Teil B20-2.4 VFS) 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6.5 
Beitragsfreie Vorsorgeversicherung, soweit Summenanpassung ver-
einbart ist bis 15% der VS, max. 2.500.000 EUR (Teil B19-4 VFS) 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6.6 Erweiterte Neuwertregelung / Goldene Regel (Teil B18-1.2 VFS)  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6.7 Update-Garantie für die Dauer von 5 Jahre (Teil B2-3.36 VFS)  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6.8 
Besserstellungs-Garantie für die Dauer von 5 Jahre ab  
Vertragsbeginn bis 500.000 EUR (Teil B2-3.37 VFS) 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


